
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/2/13 3Ob70/52,
3Ob369/37

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1952

Norm

EGEO ArtIII

EO §37 P

JN §1 DIII

Rechtssatz

Für Exszindierungsbegehren gegen eine gerichtliche Exekution ist immer der Rechtsweg zulässig, auch wenn das

Recht, auf das die Klage gestützt wird, an sich vor einer Verwaltungsbehörde geltend zu machen wäre.

Entscheidungstexte

3 Ob 369/37

Entscheidungstext OGH 04.05.1937 3 Ob 369/37

Ähnlich; SZ 19/154

3 Ob 70/52

Entscheidungstext OGH 13.02.1952 3 Ob 70/52
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